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Gesetz
zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
und des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Vom 18. Juni 2014

Fünfzehntes Gesetz
zur Änderung des Allgemeinen 

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
Vom 18. Juni 2014

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Dem § 1a des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 
9. April 1996 (GVBl. S. 160; 2005 S. 463), das zuletzt durch Arti-
kel IV des Gesetzes vom 5. November 2012 (GVBl. S. 354) geän-
dert worden ist, wird folgender Satz angefügt:
„Für den Zeitraum vom 1. August 2001 bis zum 2. Dezember 2003 
gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend, soweit die Ansprüche im je-
weiligen Kalenderjahr geltend gemacht wurden.“

Artikel 2 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Dem § 1 Absatz 2 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom 
21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel IV des Ge-
setzes vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 306) geändert worden ist, wird 
folgender Satz angefügt:

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Allgemeinen 

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
Die Anlage zu § 2 Absatz 4 Satz 1 des Allgemeinen Sicherheits- 

und Ordnungsgesetzes in der Fassung vom 11. Oktober 2006 (GVBl. 
S. 930), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. April 2014 
(GVBl. S. 99) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Nummer 3 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) die Benennung von benannten Stellen nach § 15 Absatz 1 
Satz 2 des Medizinproduktegesetzes, die Anerkennung von Min-
destkriterien nach § 15 Absatz 5 des Medizinproduktegesetzes 
und die Benennung von Konformitätsbewertungsstellen für Dritt-
staaten nach § 15a Absatz 2 und 3 des Medizinproduktegesetzes;“

2. In Nummer 10 Absatz 8 werden die Wörter „für das Gesundheits-
wesen zuständige Senatsverwaltung (Nummer 3 Absatz 6 Buch-
stabe f)“ durch die Wörter „für Arbeit zuständige Senatsverwal-
tung (Nummer 14 Absatz 2 Buchstabe e)“ ersetzt.

3. Die Nummer 14 wird wie folgt gefasst:

„Nr. 14 
Arbeit

Zu den Ordnungsaufgaben der für Arbeit zuständigen Senats-
verwaltung gehören:

(1) der Schutz der in Heimarbeit Beschäftigten, soweit die Zu-
ständigkeit der obersten Landesbehörden gegeben ist;

„Für Ansprüche nach den Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die 
Zeit vom 1. August 2001 bis 2. Dezember 2003 die Sätze 1 und 2 
entsprechend, soweit die Ansprüche im jeweiligen Kalenderjahr gel-
tend gemacht wurden.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. Juni 2014

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus  W o w e r e i t

(2) die Aufgaben der obersten Landesbehörde hinsichtlich des 
europäischen und nationalen Rechts im Arbeitsschutz und der 
technischen Sicherheit. Dazu gehören
a) die Zulassung von Ausnahmen nach § 6 Absatz 1 des Berliner 

Ladenöffnungsgesetzes,
b) die Zulassung von Ausnahmen durch Rechtsverordnung nach 

§ 13 Absatz 2 des Arbeitszeitgesetzes,
c) die Genehmigung von Unfallverhütungsvorschriften nach 

§ 15 Absatz 4 Satz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch,
d) die Zulassung von Bauarten nach § 17 Absatz 4 und 5 des 

Sprengstoffgesetzes,
e) der Strahlenschutz im Zusammenhang mit ionisierender 

Strahlung, soweit es sich um die Anerkennung von Sachver-
ständigen und die Bestimmung von Messstellen und sonsti-
gen Stellen nach der Strahlenschutzverordnung und der Rönt-
genverordnung handelt, sowie sonstige Ordnungsaufgaben, 
die der obersten Landesbehörde im Strahlenschutz durch 
Bundesgesetz zugewiesen werden.“

4. Nummer 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Buchstabe c werden die Wörter „§ 2 Absatz 7 des Geräte- 

und Produktsicherheitsgesetzes“ durch die Wörter „§ 2 Num-
mer 30 des Produktsicherheitsgesetzes“ ersetzt.

b) In Buchstabe e werden die Wörter „der Erlaubnis von Anla-
gen für brennbare Flüssigkeiten auf Grund der Verordnung 
über brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht das Landesamt für 
Bergbau, Geologie und Rohstoffe (Nr. 30 Abs. 2)“ durch die 
Wörter „soweit nicht das Landesamt für Bergbau, Geologie 
und Rohstoffe Brandenburg (Nummer 30 Absatz 2)“ ersetzt.
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5. In Nummer 18 Absatz 1 und 8 wird nach den Wörtern „Landes-
amt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe“ jeweils das Wort 
„Brandenburg“ eingefügt. 

6. In Nummer 19 Absatz 3 Buchstabe c werden die Wörter „die für 
Gesundheit zuständige Senatsverwaltung (Nummer 3 Absatz 6 
Buchstabe b) oder“ gestrichen.

7. In Nummer 21 Buchstabe n wird die Angabe „§ 23 Abs. 4 und 5“ 
durch die Angabe „§ 23 Absatz 6 und 7“ ersetzt.

8. In Nummer 23 Absatz 6 wird nach den Wörtern „Landesamt für 
Bergbau, Geologie und Rohstoffe“ das Wort „Brandenburg“ ein-
gefügt.

9. Nummer 24 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 1 bis 9 werden durch die folgenden Absätze 1 bis 

7 ersetzt:
„(1)

a) die Ordnungsaufgaben nach dem Arbeitsschutzge-
setz, dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsinge-
nieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Mutterschutz-
gesetz, dem Arbeitszeitgesetz, dem Heimarbeitsge-
setz und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen 
Rechtsverordnungen, insbesondere der Betriebssi-
cherheitsverordnung, soweit nicht die für Arbeit zu-
ständige Senatsverwaltung (Nummer 14 Absatz 2), 
die Bezirksämter (Nummer 18 Absatz 1 und Nummer 
19 Absatz 3) oder das Landesamt für Bergbau, Geo-
logie und Rohstoffe Brandenburg (Nummer 30 Ab-
satz 2) zuständig sind,

b)	 die	Überwachung	der	Pflichten	nach	§	7	des	Berliner	
Ladenöffnungsgesetzes,

c) die Zulässigkeitserklärung von Kündigungen nach 
§ 18 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes, 
nach	§	5	Absatz	2	des	Pflegezeitgesetzes	sowie	nach	
§	9	Absatz	3	des	Familienpflegezeitgesetzes,

d) die Ordnungsaufgaben nach der Eisenbahn-Fahrper-
sonalverordnung für den in § 1 Absatz 1 Nummer 1 
dieser Verordnung genannten Personenkreis;

(2)
a) die Ordnungsaufgaben bei überwachungsbedürfti-

gen Anlagen im Sinne des § 2 Nummer 30 des Pro-
duktsicherheitsgesetzes und nach § 1 Absatz 2 der 
Betriebssicherheitsverordnung sowie bei Anlagen 
nach § 4 Absatz 1 der Verordnung über den Betrieb 
von baulichen Anlagen des Landes Berlin, soweit 
nicht die Bauaufsichtsbehörden (Nummer 1 Absatz 
1 und Nummer 15 Absatz 1) oder das Landesamt für 
Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 
(Nummer 30 Absatz 2) zuständig sind,

b) die Ordnungsaufgaben nach dem Produktsicher-
heitsgesetz in Verbindung mit den nur aufgrund des 
Produktsicherheitsgesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen, die der nach § 24 Absatz 1 Satz 1 des 
Produktsicherheitsgesetzes zuständigen Behörde 
obliegen, sofern nicht gemäß § 24 Absatz 1 Satz 2 
oder Satz 3 des Produktsicherheitsgesetzes eine 
durch andere Rechtsvorschriften begründete Zu-
ständigkeit gegeben ist,

c) der Vollzug des Abschnitts 2 der 32. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung); 

(3) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz

a) bei Anlagen im Sinne der §§ 4 und 22 Absatz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, sofern sie Teile 
von überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne 
von § 2 Nummer 30 Buchstabe a des Produktsicher-

heitsgesetzes sind und soweit nicht das Landesamt 
für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 
(Nummer 30 Absatz 2) zuständig ist,

b) bei Anlagen im Sinne der Vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immíssionsschutzgeset-
zes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen), sofern sie auf einem Kraftwerksgelände be-
trieben werden;

(4) die Ordnungsaufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, 
soweit nicht die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung 
(Nummer 14 Absatz 2 Buchstabe e), die Bezirksämter 
(Nummer 19 Absatz 5 und Nummer 21 Buchstabe n) oder 
das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Bran-
denburg (Nummer 30 Absatz 2) zuständig sind;

(5) der Strahlenschutz bei ionisierender Strahlung, soweit 
nicht die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung (Nummer 14 
Absatz 2 Buchstabe e) oder die für Umweltschutz zuständige 
Senatsverwaltung (Nummer 10 Absatz 8) zuständig ist;

(6) die Durchführung der Sozialvorschriften im Straßen-
verkehr und des Europäischen Übereinkommens über die 
Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR),

(7) die Ordnungsaufgaben nach Europäischen Verordnun-
gen und Richtlinien über gefährliche Stoffe, auf die in 
Arbeitsschutzvorschriften und im Chemikaliengesetz ver-
wiesen wird, sowie nach dem Chemikaliengesetz und den 
aufgrund des Chemikaliengesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen, die dem Schutz von Personen (Beschäftigte und 
Andere) dienen und die nicht ausschließlich zum Zweck des 
Umweltschutzes erlassen wurden, soweit nicht das Landes-
amt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 
(Nummer 30 Absatz 2) zuständig ist;“

b) Die bisherigen Absätze 10, 11 und 12 werden die neuen Ab-
sätze 8, 9 und 10.

c) In dem neuen Absatz 10 wird der Punkt am Ende durch ein 
Semikolon ersetzt.

d) Es wird folgender Absatz 11 angefügt:
„(11) die Ordnungsaufgaben nach dem Gesetz zum Schutz 

vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am 
Menschen sowie den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen.“

10. Nummer 30 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden die Wörter „des Landes“ gestrichen.
b) Im Einleitungssatz wird nach den Wörtern „Landesamt für 

Bergbau, Geologie und Rohstoffe“ das Wort „Brandenburg“ 
eingefügt.

c) In Absatz 2 wird die Angabe „Nr. 24 Abs. 1 Buchstabe a, 
Abs. 2, 3 Buchstabe a, Abs. 4 und 9“ durch die Angabe „Num-
mer 24 Absatz 1 Buchstabe a, Absatz 2 Buchstabe a, Absatz 3 
Buchstabe a, Absatz 4 und 7“ ersetzt.

11. In Nummer 32 Absatz 16 wird die Angabe „Buchstabe g“ gestri-
chen.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. Juni 2014

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus  W o w e r e i t
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Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches 

für das Gebiet „Teutoburger Platz“ im Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Prenzlauer Berg 

und 

zur Aufhebung der „Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet „Teutoburger 
Platz-Süd“ im Bezirk Prenzlauer Berg von Berlin“ vom 9. Dezember 1997 (GVBl. S. 643), sowie der „Erhaltungsverordnung 

gemäß § 172 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet „Teutoburger Platz-Nord“ im Bezirk Prenzlauer Berg von 
Berlin“ vom 9. Dezember 1997 (GVBl. S. 645)

Vom 27. Mai 2014 

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit 
§ 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches (AG 
BauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), 
und § 1 Absatz 1 des Gesetzes über die Verringerung der Zahl der 
Bezirke (Gebietsreformgesetz) vom 10. Juni 1998 (GVBl. S. 131) 
wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets „Teutoburger Platz“

Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte im Maßstab 1: 6 000 – Ausschnitt ver-
kleinert – mit einer durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet „Teu-
toburger Platz“ im Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Prenzlauer 
Berg. Es wird begrenzt durch Schönhauser Allee – Torstraße – Gor-
mannstraße – Choriner Straße – Schwedter Straße – Eberswalder 
Straße – Topsstraße. Die Innenkante der durchbrochenen Linie bil-
det die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung 
(Anlage 1).

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet 

„Teutoburger Platz“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die 
Erhaltung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
ist. Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen 
Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes 
einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bau-
ordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient. Die Genehmi-
gung ist auch zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen 
Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Pan-
kow von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereiches des 
Erhaltungsgebiets „Teutoburger Platz“ gemäß § 1 dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmi-
gung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Num-
mer 4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 
BauGB mit einer Geldbuße belegt werden. 

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das 
Bezirksamt Pankow von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger dieser 
Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfsträger 
dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 dieser Verord-
nung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Aufhebung der Erhaltungsverordnungen 

„Teutoburger Platz-Süd“ und „Teutoburger Platz-Nord“
Die „Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Nummer 2 des 

Baugesetzbuches für das Gebiet „Teutoburger Platz-Süd“ im Bezirk 
Prenzlauer Berg von Berlin“ vom 9. Dezember 1997 (GVBl. S. 643), 
sowie die „Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 2 des 
Baugesetzbuches für das Gebiet „Teutoburger Platz-Nord“ im Be-
zirk Prenzlauer Berg von Berlin“ vom 9. Dezember 1997 (GVBl. 
S. 645) werden aufgehoben.

§ 7 
Geltungsbereiche der aufgehobenen Erhaltungsverordnungen 

„Teutoburger Platz-Süd“ und „Teutoburger Platz-Nord“
Die Verordnungen gelten für die in den anliegenden Karten im 

Maßstab 1: 5 000 – Ausschnitte verkleinert – mit einer durchbroche-
nen Linie eingegrenzten Gebiete. „Teutoburger Platz-Süd“, begrenzt 
durch Schönhauser Allee – Torstraße – Gormannstraße – Choriner 
Straße – Lottumstraße – Christinenstraße – Fehrbelliner Straße und 
„Teutoburger Platz-Nord“, begrenzt durch Schönhauser Allee – 
Eberswalder Straße – Topsstraße. Die Innenkanten der durchbroche-
nen Linie bilden jeweils die Gebietsgrenzen. Die Karten sind Be-
standteil dieser Verordnung (Anlagen 2 und 3).

§ 8 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind,
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2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AG BauGB enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Pankow von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 
genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AG BauGB unbeachtlich. 

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 9 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. Mai 2014

Bezirksamt Pankow von Berlin

Matthias K ö h n e
Bezirksbürgermeister 

Jens-Holger K i r c h n e r 
Bezirksstadtrat für 
Stadtentwicklung

Anlagen (3 Karten)
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Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches 

für das Gebiet „Winsstraße“ im Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Prenzlauer Berg 

und 

zur Aufhebung der „Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet 
„Winsstraße-Nord“ im Bezirk Prenzlauer Berg von Berlin“  vom 9. Dezember 1997 (GVBl. S. 653) 

Vom 27. Mai 2014 

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit 
§ 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches (AG 
BauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), 
und § 1 Absatz 1 des Gesetzes über die Verringerung der Zahl der 
Bezirke (Gebietsreformgesetz) vom 10. Juni 1998 (GVBl. S. 131) 
wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets 

„Winsstraße“
Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte im Maßstab 1 : 6 000 – Ausschnitt ver-
kleinert – mit einer durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet 
„Winsstraße“ im Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Prenzlauer 
Berg. Es wird begrenzt durch Greifswalder Straße – Otto-Braun-
Straße – Mollstraße – Prenzlauer Allee – Danziger Straße. Die In-
nenkante der durchbrochenen Linie bildet die Gebietsgrenze. Die 
Karte ist Bestandteil dieser Verordnung (Anlage 1).

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet 

„Winsstraße“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die 
Erhaltung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
ist. Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen 
Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes 
einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bau-
ordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient. Die Genehmi-
gung ist auch zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen 
Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Pan-
kow von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereiches des 
Erhaltungsgebiets „Winsstraße“ gemäß § 1 dieser Verordnung ohne 
die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmigung 

rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 
BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 BauGB mit 
einer Geldbuße belegt werden. 

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das 
Bezirksamt Pankow von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger dieser 
Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfsträger 
dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 dieser Verord-
nung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Aufhebung der Erhaltungsverordnung 

„Winsstraße-Nord“
Die „Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Nummer  2 des 

Baugesetzbuches für das Gebiet „Winsstraße-Nord“ im Bezirk 
Prenzlauer Berg von Berlin“ vom 9. Dezember 1997 (GVBl. S. 653) 
wird aufgehoben.

§ 7 
Geltungsbereich der aufgehobenen Erhaltungsverordnung 

„Winsstraße-Nord“

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte im Maßstab 
1 : 5 000 – Ausschnitt verkleinert – mit einer durchbrochenen Linie 
eingegrenztes Gebiet. Es wird begrenzt durch Greifswalder Straße 
– Marienburger Straße – Winsstraße – Jablonskistraße – Prenzlauer 
Allee – Danziger Straße. Die Innenkante der durchbrochenen Linie 
bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Verord-
nung (Anlage 2).

§ 8 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind, 

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AG BauGB enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Pankow von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 
genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AG BauGB unbeachtlich. 
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(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 9 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. Mai 2014

Bezirksamt Pankow von Berlin

Matthias K ö h n e
Bezirksbürgermeister 

Jens-Holger K i r c h n e r 
Bezirksstadtrat für 
Stadtentwicklung

Anlagen (2 Karten)
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Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches 

für das Gebiet „Kollwitzplatz“ im Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Prenzlauer Berg 

und 

zur Aufhebung der „Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet 
„Kollwitzplatz-Nord“ im Bezirk Prenzlauer Berg von Berlin“ vom 9. Dezember 1997 (GVBl. S. 647), 

berichtigt am 16. November 1998 (GVBl. S. 347). 
Vom 27. Mai 2014 

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit 
§ 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches (AG 
BauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), 
und § 1 Absatz 1 des Gesetzes über die Verringerung der Zahl der 
Bezirke (Gebietsreformgesetz) vom 10. Juni 1998 (GVBl. S. 131) 
wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets 

„Kollwitzplatz“
Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte im Maßstab 1 : 6 000 – Ausschnitt ver-
kleinert – mit einer durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet 
„Kollwitzplatz“ im Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Prenzlauer 
Berg. Es wird begrenzt durch Prenzlauer Allee – Torstraße – Schön-
hauser Allee – Danziger Straße. Die Innenkante der durchbrochenen 
Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Ver-
ordnung (Anlage 1).

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet 

„Kollwitzplatz“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die 
Erhaltung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
ist. Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen 
Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes 
einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bau-
ordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient. Die Genehmi-
gung ist auch zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen 
Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Pan-
kow von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereiches des 
Erhaltungsgebiets „Kollwitzplatz“ gemäß § 1 dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmi-
gung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 
4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 BauGB 
mit einer Geldbuße belegt werden. 

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das 
Bezirksamt Pankow von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger dieser 
Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfsträger 
dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 dieser Verord-
nung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Aufhebung der Erhaltungsverordnung 

„Kollwitzplatz-Nord“
Die „Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Nummer 2 

des Baugesetzbuches für das Gebiet „Kollwitzplatz-Nord“ im Be-
zirk Prenzlauer Berg von Berlin“ vom 9. Dezember 1997 (GVBl. 
S. 647), berichtigt am 16. November 1998 (GVBl. S. 347), wird 
aufgehoben.

§ 7 
Geltungsbereich der aufgehobenen Erhaltungsverordnung 

„Kollwitzplatz-Nord“
Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte im Maßstab 

1 : 5 000 – Ausschnitt verkleinert – mit einer durchbrochenen Linie 
eingegrenztes Gebiet. Es setzt sich aus folgenden Grundstücken zu-
sammen: Schönhauser Allee 26–35; Wörther Straße 1–12, 35–39, 
48–50; Knaackstraße 52/84, 69/73; Husemannstraße 1–9, 11–17, 
19/35; Hagenauer Straße 1–8, 16–18; Sredzkistraße 2/18, 19–34 und 
Danziger Straße 22/30. Die Innenkante der durchbrochenen Linie 
bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Verord-
nung (Anlage 2).

§ 8 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind, 

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,
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3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AG BauGB enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Pankow von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 
genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AG BauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 9 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. Mai 2014

Bezirksamt Pankow von Berlin

Matthias K ö h n e
Bezirksbürgermeister

Jens-Holger K i r c h n e r 
Bezirksstadtrat für 
Stadtentwicklung

Anlagen (2 Karten)
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Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches 

für das Gebiet „Bötzowstraße“ im Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Prenzlauer Berg 

und 

zur Aufhebung der „Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet 
„Bötzowstraße“ im Bezirk Prenzlauer Berg von Berlin“ vom 9. Dezember 1997 (GVBl. S. 651) 

Vom 27. Mai 2014 

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit 
§ 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches (AG 
BauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), 
und § 1 Absatz 1 des Gesetzes über die Verringerung der Zahl der 
Bezirke (Gebietsreformgesetz) vom 10. Juni 1998 (GVBl. S. 131) 
wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets 

„Bötzowstraße“
Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte im Maßstab 1 : 5 000 –Ausschnitt ver-
kleinert – mit einer durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet „Böt-
zowstraße“ im Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Prenzlauer Berg. 
Es wird begrenzt durch Kniprodestraße – Am Friedrichshain – 
Greifswalder Straße – Danziger Straße. Die Innenkante der durch-
brochenen Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil 
dieser Verordnung (Anlage 1).

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet 

„Bötzowstraße“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die 
Erhaltung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
ist. Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen 
Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes 
einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bau-
ordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient. Die Genehmi-
gung ist auch zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen 
Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Pan-
kow von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereiches des 
Erhaltungsgebiets „Bötzowstraße“ gemäß § 1 dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmi-
gung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 
4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 BauGB 
mit einer Geldbuße belegt werden. 

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das 
Bezirksamt Pankow von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger dieser 
Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfsträger 
dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 dieser Verord-
nung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Aufhebung der Erhaltungsverordnung 

„Bötzowstraße“
Die „Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Nummer 2 des 

Baugesetzbuches für das Gebiet „Bötzowstraße“ im Bezirk Prenz-
lauer Berg von Berlin“ vom 9. Dezember 1997 (GVBl. S. 651) wird 
aufgehoben.

§ 7 
Geltungsbereich der aufgehobenen Erhaltungsverordnung 

„Bötzowstraße“
Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte im Maßstab 

1 : 5 000 – Ausschnitt verkleinert – mit einer durchbrochenen Linie 
eingegrenzte Gebiet. Es setzt sich aus folgenden Grundstücken zu-
sammen: Greifswalder Straße 1–4, 46, 47; Danziger Straße 120, 
122, 146/150; Dietrich-Bonhoeffer-Straße 3, 16–21, 28–32; Böt-
zowstraße 2/14; 15/23, 24/30, 32–39, 41, 45/53; Pasteurstraße 28–
31, 32/52; Liselotte-Herrmann-Straße 8–37; Hufelandstraße 22/26, 
28–31, 33/39, 41–47, 49, 51; Käthe-Niederkirchner-Straße 16–22, 
28–33; Esmarchstraße 1, 2; Hans-Otto-Straße 1, 2/6; 11–18; 23–30; 
Am Friedrichshain 1–15, 33–35 und Kniprodestraße 118–122. Die 
Innenkante der durchbrochenen Linie bildet die Gebietsgrenze. Die 
Karte ist Bestandteil dieser Verordnung (Anlage 2).

§ 8 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind,
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§ 9 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. Mai 2014

Bezirksamt Pankow von Berlin

Matthias K ö h n e
Bezirksbürgermeister 

Jens-Holger K i r c h n e r 
Bezirksstadtrat für 
Stadtentwicklung

Anlagen (2 Karten)

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AG BauGB enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Pankow von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 
genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AG BauGB unbeachtlich. 

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.
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Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches 

für das Gebiet „Helmholtzplatz“ im Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Prenzlauer Berg 

und

zur Aufhebung der „Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuches für das Gebiet 
„Helmholtzplatz-Ost“ im Bezirk Prenzlauer Berg von Berlin“  vom 9. Dezember 1997 (GVBl. S. 649) 

Vom 27. Mai 2014 

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit 
§ 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches (AG 
BauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), 
und § 1 Absatz 1 des Gesetzes über die Verringerung der Zahl der 
Bezirke (Gebietsreformgesetz) vom 10. Juni 1998 (GVBl. S. 131) 
wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets „Helmholtzplatz“

Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte im Maßstab 1 : 5 000 – Ausschnitt ver-
kleinert – mit einer durchbrochenen Linie eingegrenzte Gebiet 
„Helmholtzplatz“ im Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Prenzlauer 
Berg. Es wird begrenzt durch Prenzlauer Allee – Danziger Straße –
Schönhauser Allee – S-Bahn-Graben (nördlich der Stargarder Stra-
ße). Die Innenkante der durchbrochenen Linie bildet die Gebiets-
grenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung (Anlage 1).

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet 

„Helmholtzplatz“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städte-
baulichen Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die 
Erhaltung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
ist. Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen 
Anlage der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes 
einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bau-
ordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient. Die Genehmi-
gung ist auch zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen 
Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Pan-
kow von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereiches des 
Erhaltungsgebiets „Helmholtzplatz“ gemäß § 1 dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmi-
gung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Num-
mer 4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 
BauGB mit einer Geldbuße belegt werden. 

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das 
Bezirksamt Pankow von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger dieser 
Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfsträger 
dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 dieser Verord-
nung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Aufhebung der Erhaltungsverordnung 

„Helmholtzplatz-Ost“
Die „Erhaltungsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Nummer 2 des 

Baugesetzbuches für das Gebiet „Helmholtzplatz-Ost“ im Bezirk 
Prenzlauer Berg von Berlin“ vom 9. Dezember 1997 (GVBl. S. 649) 
wird aufgehoben.

§ 7 
Geltungsbereich der aufgehobenen Erhaltungsverordnung 

„Helmholtzplatz-Ost“
Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte im Maßstab 

1 : 5 000 – Ausschnitt verkleinert – mit einer durchbrochenen Linie 
eingegrenztes Gebiet. Es wird begrenzt durch Prenzlauer Allee – 
Raumerstraße – Senefelderstraße – Hiddenseer Straße. Die Innen-
kante der durchbrochenen Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte 
ist Bestandteil dieser Verordnung (Anlage 2).

§ 8 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AG BauGB enthalten sind,

197_224_GVBl_2014_16.indd   217 26.06.14   10:21



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      70. Jahrgang      Nr. 16       1. Juli 2014218

§ 9 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den  27. Mai 2014

Bezirksamt Pankow von Berlin

Matthias K ö h n e
Bezirksbürgermeister 

Jens-Holger K i r c h n e r 
Bezirksstadtrat für 
Stadtentwicklung

Anlagen (2 Karten)

in den Fällen der Nummern 1 und 2 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 3 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Pankow von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 
genannten Verletzungen oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AG BauGB unbeachtlich. 

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.
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Verordnung
über die Außerkraftsetzung der Veränderungssperre 1-40a/23 

im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte
Vom 5. Juni 2014

Auf Grund des § 17 Absatz 4 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Ge setzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 4. Juli 2012 (GVBl. S. 245) erlassene 

Veränderungssperre, verlängert durch Verordnung vom 7. August 
2013 (GVBl. S. 486), wird außer Kraft gesetzt. 

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausfüh rung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verord nung schriftlich 
gegenüber der für die verbindliche Bauleitplanung zu ständigen Se-

natsverwaltung geltend machen; der Sachverhalt, der die Verlet zung 
begrün den soll, ist darzulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur 
Aus führung des Baugesetzbuchs wird die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvor schriften die ses Gesetzes nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist unbeacht lich. Die Be schrän kung des Satzes 1 
gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Verord nung geltenden 
Vorschriften verletzt worden sind.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 5. Juni 2014

Michael M ü l l e r

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXI-32b-2 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf
Vom 11. Juni 2014

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I. S. 1548), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XXI-32b-2 vom 12. Februar 2013 für das 

Grundstück Distelfalterstraße 41 (Klax-Kita) und das Flurstück 
2278 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf, wird fest-
gesetzt. Er ändert teilweise den durch Verordnung über die Festset-
zung des Bebauungsplanes XXI-32b im Bezirk Marzahn-Hellers-
dorf, Ortsteil Biesdorf, vom 30. Juni 2006 (GVBl. S. 782) 
festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-

zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Wirtschaft und Stadtent-
wicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt 
Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Wirtschaft und Stadt-
entwicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung, und 
Fachbereich Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz 
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädi gungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwä gungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hel-
lersdorf von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten 
Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbe-
achtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind. 

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 11. Juni 2014

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Stefan K o m o ß
Bezirksbürgermeister

Christian  G r ä f f
Bezirksstadtrat für Wirtschaft 

und Stadtentwicklung
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